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Bebauungsplan Nr. 329         Dresden-Pappritz Nr. 4         Am Mieschenhang

Satzung der Landeshauptstadt Dresden

Bebauungsplan Nr. 329
Dresden-Pappritz Nr. 4

Am Mieschenhang

Vom ............... 202.

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) sowie des § 89 der 

Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), zuletzt 
geändert am 1. März 2024 (Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, Seite 169) und des

§ 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert am 29. Mai 2024 (SächsGVBl, Seite 500), hat der

Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden in seiner Sitzung am ...........202.. den
Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4 für das Gebiet Am Mieschenhang,

bestehend aus der Planzeichnung mit Zeichenerklärung sowie den textlichen
Festsetzungen, als Satzung (2 Blatt) beschlossen und die Begründung hierzu gebilligt.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

I Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Reines Wohngebiet (WR) (§ 3 BauNVO)

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Ausnahme vom festgesetzten Maß der zulässigen Grundfläche (§ 16 Abs. 6 BauNVO)
In den Reinen Wohngebieten darf die zulässige Grundfläche bzw. die festgesetzte
Grundflächenzahl durch die Grundfläche von Terrassen bis maximal 20 m²
überschritten werden.

2.2 Abweichende Bestimmung der Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch
bestimmte Anlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)
In den Reinen Wohngebieten WR 1 und WR 2 darf die festgesetzte Grundflächenzahl
durch die Grundflächen von Garagen, Carports und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
das Grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,4
überschritten werden.
Im Reinen Wohngebiet WR 4 wird die nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO mögliche
Überschreitung der festgesetzten Grundfläche auf maximal 40 m² begrenzt.

2.3 Bestimmung der Höhenbezugspunkte (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Die Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens darf um maximal 0,50 m über dem
Bezugspunkt liegen.
Als Bezugspunkt für Höhenfestsetzungen dient die gemittelte Höhenlage des
natürlichen Geländes innerhalb der Grundfläche des Hauptgebäudes.

3 Mindestmaße für die Größe der Baugrundstücke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Baugrundstücke müssen mindestens 550 m² groß sein.
Hiervon ausgenommen sind die Flurstücke/ Baugrundstücke 105h, 105/5, 105/6,
106/13 und 107/19 der Gemarkung Pappritz.

4 Flächen für Stellplätze, Carports, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 und § 14 BauNVO)

4.1 Ausschluss und Einschränkung der Zulässigkeit von Nebenanlagen
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 BauNVO)
Freistehende Anlagen zur Nutzung der Windenergie sind nicht zulässig.
Freistehende Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind nur auf Dachflächen
zulässig.

5 Flächen für Aufschüttungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Abgrabungen und/oder Aufschüttungen zur Schaffung einer ebenen
Geländeoberfläche des gesamten Baugrundstückes sind nicht zulässig.
Ausnahmsweise sind angrenzend an die bebaute Grundstücksfläche Abgrabungen
und/oder Aufschüttungen zur Terrassierung der Baugrundstücke in Geländesprüngen
von maximal 0,40 m Höhe zulässig. Die Geländesprünge sind mittels Stützmauern bis
zu einer Höhe von maximal 0,50 m und/oder Böschungen mit einem maximalen
Böschungswinkel von 45° auszugleichen.

6 Flächen für Stützkonstruktionen zugunsten des Straßenbaukörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
Innerhalb der reinen Wohngebiete werden auf folgenden Flurstücken die in den 

Lupenplänen ersichtlichen und im Text bezeichneten Flächen für Stützkonstruktionen für

Straßenbaukörper festgesetzt:

Am Hügel:
§ Flurstücke 108/45, 108/27, 108/28 und 108/33 der Gemarkung Pappritz entlang

ihrer südlichen Grundstücksgrenze auf einer Breite von 1,30 m bis 1,60 m

§ Flurstücke 108/f und 108/16 der Gemarkung Pappritz entlang ihrer südlichen
Grundstücksgrenze auf einer Breite von 0,90 m

§ Flurstücke 108/34 und 108/50 der Gemarkung Pappritz entlang ihrer südlichen
Grundstücksgrenze auf einer Breite von 1,00 m bis 1,60 m sowie Flurstück 387
der Gemarkung Pappritz südwestlich der zukünftigen Kurvenausrundung auf
einer Breite von 1,40 m

Am Wald:
§ Flurstück 93/1 der Gemarkung Pappritz auf einer Breite von 0,60 m bis 0,90 m

7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Flächenbefestigungen
Die Befestigung der Zufahrten, Stellplätze und Fußwege auf den privaten
Grundstücken ist wasserdurchlässig auszuführen (z.B. Öko- und Rasenpflaster mit
mindestens 20 % Fugenanteil, Rasengittersteine, Schotterrasen).

7.2 Dachbegrünung
Bei Neubau und/oder Umbaumaßnahmen, die mit einer Änderung der Dachform
einher gehen, ist auf Pult- und flachgeneigten Dächern ab einer Fläche von 15 m² und
bis zu einer Dachneigung von 20° eine extensive Dachbegrünung mit einer
Mindestschichtdicke des durchwurzelbaren Substrats von 12 cm anzulegen, zu
bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

7.3 Niederschlagswasserbewirtschaftung
Das auf den privaten Bauflächen anfallende Niederschlagswasser ist zurückzuhalten
und zwischenzuspeichern. Die Zwischenspeicher sind auf ein 5-jähriges Regenereignis
auszulegen. Eine gedrosselte Ableitung in die öffentliche Regenwasserkanalisation
darf 0,25 l/s je Grundstück nicht überschreiten. Der Anschluss von Notüberläufen an
die öffentliche Regenwasserkanalisation ist nicht möglich, diese sind auf dem
Grundstück zu verbringen.

7.4 Anbringen von Nisthilfen und Ersatzstrukturen auf den privaten Grundstücken
Im Zuge von jedem neu genehmigten Bauvorhaben ist je ein Nistkasten für Brutvögel
und eine Struktur für Fledermäuse auf dem zu bebauenden Grundstück zu schaffen.
Folgende artspezifische Kästen zur Anbringung oder zur Integration an Gebäuden
oder Gehölzen werden empfohlen:
Fledermäuse:
§ zur Anbringung an Gebäuden:

Fledermaus-Universal-Sommerquartier 2FTH
Fledermaus-Fassadenquartier 1FQ
Fledermaus-Winterquartier 1WQ
oder konstruktive Einbauvarianten in Abstimmung mit einem Fachgutachter

§ zur Anbringung an Gehölzen:
Fledermausflachkasten 1FF

Brutvögel:
§ zur Anbringung an Gebäuden:

Halbhöhle 2HW für Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, Rotkehlchen
Meisenresidenz 1MR
Fassaden-(Einbau)kasten 1HE für Hausrotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper
Mauersegler-Nistkasten Nr. 17 mit Rosette für Mauersegler oder Sperling

§ zur Anbringung an Gehölzen:
Nisthöhle 2GR-WBS für Gartenrotschwanz, Kleiber, Meisen, Trauerschnäpper,
Sperlinge
Starenhöhle 3S
Baumläuferhöhle 2B

Bei der Anbringung der Kästen ist auf freie Anflugmöglichkeiten und eine Ausrichtung
in möglichst östlicher, südöstlicher oder nördlicher Richtung zu achten.

8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Pflanzungen innerhalb der privaten Baugrundstücke
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je 100 m² bebauter Grundfläche
mindestens ein einheimischer standortgerechter Laubbaum der Pflanzlisten A bzw. B
zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen bereits vorhandene einheimische
und standortgerechte Laubbäume mit mindestens 30 cm Stammumfang können,
sofern sie dauerhaft erhalten werden, angerechnet werden.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist zusätzlich je 100 m² bebauter
Grundfläche eine freiwachsende Hecke mit mindestens 15 m² Fläche mit Arten der
Pflanzliste C zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Vorhandene
freiwachsende Hecken heimischer Arten können, sofern sie dauerhaft erhalten
werden, angerechnet werden.
Die Pflanzung hat bis spätestens ein Jahr nach Fertigstellung des Bauvorhabens zu
erfolgen. Abgängige Bäume und Sträucher der freiwachsenden Hecke sind zu
ersetzen.

8.2 Pflanzlisten (Gehölze zur Pflanzung auf privaten Grundstücken)
Pflanzliste A - Obstbäume
Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm

Juglans regia Walnuss
Malus domestica Kulturapfel in Sorten
Prunus avium Kultur-Süßkirsche in Sorten
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus domestica Kultur-Pflaume in Sorten
Pyrus communis Kulturbirne in Sorten
Pyrus pyraster Wildbirne

Pflanzliste B - Bäume
Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm

Acer campestre Feld-Ahorn
Aesculus x carnea Rotblühende Kastanie
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus colurna Baumhasel
Fagus sylvatica Rot-Buche
Fraxinus excelsior Esche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche
Salix alba Silber-Weide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Ulmus laevis Flatter-Ulme

Pflanzliste C - Sträucher
Pflanzqualität: Sträucher - Ballenware, 5 Triebe, 60-100 cm

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna / laevigata Weißdorn
Euonymus europaeus L. Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Gemeine Heckenrose
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

9 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

9.1 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die
Gehölze dauerhaft zu sichern und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind durch
einheimische standortgerechte Laubgehölze der Pflanzlisten A, B und C zu ersetzen.

9.2 Erhalt von Einzelbäumen und Sträuchern
Die in der Planzeichnung zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume und Sträucher sind
während der Durchführung von Baumaßnahmen wirksam zu schützen und darüber
hinaus dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume und Sträucher sind
durch einheimische standortgerechte Laubgehölze der Pflanzlisten A, B und C zu
ersetzen.

10 Zuordnungsfestsetzung zum naturschutzrechtlichen Ausgleich für Eingriffe in Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 a Satz 2 BauGB)

Den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulässigen Eingriffen in Natur und
Landschaft werden gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 3 BauGB die Kompensationsmaßnahmen
E1 bis E5 wie folgt zugeordnet:
E1: Aufforstung/ Herstellung eines naturnahen, gestuften Waldsaums auf dem

Flurstück 205 der Gemarkung Dresden-Malschendorf mit einer Fläche von
anteilig 3.000 m2

Die Kompensationsfläche und -maßnahme E1 wird folgenden
Eingriffsgrundstücken zugeordnet: Flurstücke 106/13, 106/12, 106/3, 100/2,
100/e und 96/9 der Gemarkung Pappritz

E1z: Aufforstung/ Herstellung eines naturnahen, gestuften Waldsaums auf dem
Flurstück 205 der Gemarkung Dresden-Malschendorf mit einer Fläche von
anteilig 244 m2

Die Kompensationsfläche und -maßnahme E1z wird als Aufforstungsfläche nach
SächsWaldG den Eingriffsgrundstücken der Verkehrserschließung zugeordnet.

E2: Abbruch/ Rückbau und Entsiegelung eines Garagenhofes am Niedersedlitzer
Flutgraben mit einer Fläche von 2.140 m² und Wiederherstellung des
Retentionsraums mit Auegrünland auf den Flurstücken 170/3 und 238 der
Gemarkung Dresden-Dobritz

Die Kompensationsfläche und -maßnahme E2 wird folgenden
Eingriffsgrundstücken zugeordnet: Flurstücke 106/13, 106/12, 107/6, 107/5,
106/2, 106/3, 102/2, 102/6, 100/a, 100/b, 100/1, 100/2, 100/16, 100/e,
100/f,98, 97, 96/9, 96/10, 96/12, 96/13, 94/6, 94/1, 94/2 und 93/1 der
Gemarkung Pappritz

E3: Rückbau und Entsiegelung einer ehemaligen Schweinemastanlage in Schönfeld,
Teilmaßnahme Stall Nr. 4, und anschließende Herstellung von extensivem
Dauergrünland mit einer Fläche von anteilig 600 m² des Stallgebäudes Nr. 4 auf
den Flurstücken 656 und 657 der Gemarkung Dresden-Schönfeld
Die Kompensationsfläche und -maßnahme E3 wird folgenden
Eingriffsgrundstücken zugeordnet: Flurstücke 101/7 und 101/15 der
Gemarkung Pappritz sowie Flurstücke 12/3, 12/i, 231 und 232/f der Gemarkung
Wachwitz.

E4: Rückbau und Entsiegelung einer ehemaligen Schweinemastanlage in Schönfeld,
Teilmaßnahme Stall Nr. 5 und Nebenfläche Nr. 7 und anschließende Herstellung
von extensivem Dauergrünland mit einer Fläche von anteilig 370 m² des
Stallgebäudes Nr. 5 und 500 m² der Nebenfläche Nr. 7 auf den Flurstücken 657
und 658 der Gemarkung Dresden-Schönfeld
Die Kompensationsfläche und -maßnahme E4 wird der Verkehrserschließung
zugeordnet.

E5: Rückbau und Entsiegelung einer ehemaligen Schweinemastanlage in Schönfeld,
Teilmaßnahme Nebenfläche Nr. 5 und Nebenfläche Nr. 6 und anschließende
Herstellung von extensivem Dauergrünland mit einer Fläche von anteilig
530 m² auf den Flurstücken 655, 656 und 657 der Gemarkung
Dresden-Schönfeld
Die Kompensationsfläche und -maßnahme E5 wird der Verkehrserschließung
zugeordnet.

Die Erhebung der Kostenerstattungsbeiträge für Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen

in Natur und Landschaft regelt 
die Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die

Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich von
Eingriffen in Natur und Landschaft (Kostenerstattungssatzung für Eingriffe in Natur
und Landschaft) gemäß § 135c BauGB vom 7. Februar 2002.
Von den genannten Kompensationsmaßnahmen werden die Maßnahmen E1z, E4 und
E5 gänzlich der Herstellung der Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2 BauGB
zugeordnet.

II Nachrichtliche Übernahmen
(§ 9 Abs. 6a BauGB)

1 Landschaftsschutzgebiet „Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland“

Die Flurstücke 114/32 und 237/8 der Gemarkung Pappritz sowie 12 i, 12/3, 231, 232 a
und 232 f der Gemarkung Dresden-Wachwitz und Teile der Flurstücke 81/33, 83,
105/17, 104/12, 114/33, 84/11, 84/1, 85/a, 92/1, 92/2, 92/3 der Gemarkung Pappritz
befinden sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Elbhänge Dresden-Pirna und
Schönfelder Hochland“.

2 Denkmalschutzgebiet "Elbhänge Dresden"

Die teilweise im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke 12/i, 12/3, 231, 232/a und
232/f der Gemarkung Wachwitz befinden sich innerhalb des Denkmalschutzgebietes
"Elbhänge Dresden".

3 Regelungen nach Sächsischem Waldgesetz SächsWaldG

In der Planzeichnung ist der nach § 25 SächsWaldG durch bauliche Anlagen mit
Feuerstätten einzuhaltende Waldabstand von 30 m nachrichtlich übernommen.

III Hinweise

1 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor zu hohen
Radonimmissionen

Im Plangebiet ist eine radongeschützte Bauausführung der Gebäude vorzusehen,
sofern Räume zum längeren Aufenthalt von Personen im Keller eingeordnet werden
sollen.
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden ist durch eine Untersuchung des Bodens in der
Baugrube die Radonklasse des Baugrundes zu bestimmen. Die Bauausführung von
Räumen im Keller ist auf die Einhaltung des Planungswertes von 300 Bq/m3
auszurichten. Die Einhaltung des Planungswertes ist durch eine Messung der
Raumluft nachzuweisen.
Für Bauherren besteht unter der folgenden Adresse die Möglichkeit, sich über Fragen
des Radonschutzes im Rahmen von Baumaßnahmen beraten zu lassen: Staatliche
Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft, Radonberatungsstelle,
Besucheradresse: Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz. Kontakt: Tel.: (0371)
46124-221 oder E-Mail: radonberatung@smekul.sachsen.de.
Abhängig von der ermittelten Radonklasse sind die Angaben hinsichtlich den
Anforderungen an den bautechnischen Radonschutz der
Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungs-hilfe für Neu- und
Bestandsbauten“ des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landwirtschaft, Dresden, April 2016, zu entnehmen. Die PDF-Datei kann unter
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126 heruntergeladen werden.
Die übergeordnete Zuständigkeit für die Bewertung und den Umgang mit radioaktiven
Stoffen bei Baumaßnahmen (bspw. auch Bodenaushub) oder gegebenenfalls
erforderliche Maßnahmen zum Radonschutz liegt beim Landesamt für Umwelt,
Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

2 Hinweise zum Artenschutz

2.1 Baustelleneinrichtung (Vermeidungsmaßnahme V1)
Der Eingriff in die Fläche und die Ausdehnung der Baustelle sind auf das absolut
notwendige Maß zu reduzieren. Für Baustelleneinrichtungen sind grundsätzlich so
wenig wie möglich Lagerflächen und Fahrwege vorzusehen. Bei dem Anlegen von
Baugruben und allen anfallenden Arbeiten sind dabei entstehende mögliche Fallen
für Kleintiere, Amphibien und Vögel zu vermeiden.
Eine Beleuchtung der Baustelle ist aufgrund der Lichtempfindlichkeit einiger
Fledermaus- und Vogelarten während der Abend- und Nachtzeiten zu vermeiden.

2.2 Gehölzfällungen, Gebäudeabbrüche, Bauzeitenregelung
(Vermeidungsmaßnahme V2)
Unter Beachtung des § 39 Abs. 5 BNatSchG sind für zulässige Bauvorhaben gemäß
Bebauungsplan erforderliche Gehölzrodungen und Fällmaßnahmen nur im Zeitraum
von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. Diese Phase liegt außerhalb der
Brutzeit der Vögel.
Die Baufeldfreimachung und der Baubeginn sind nur in diesem Zeitraum zulässig.
Ausnahmen hiervon sind im Umweltamt zu beantragen. Für die im Rahmen der
Rodungsarbeiten sowie für Arbeiten zur Baufeldfreimachung einschließlich
Gebäudeabbrüchen notwendige Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
geschützter Arten ist nach § 67 BNatSchG eine Befreiung von den
Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG bei der zuständigen unteren
Naturschutzbehörde zu beantragen.

2.3 Beauftragung Fachgutachter für besonderen Artenschutz vor Baufeldfreimachung
(Vermeidungsmaßnahme V3)
Ein Fachgutachter für besonderen Artenschutz ist vor Baufeldfreimachung zu
beauftragen, um die Baufeldfreimachung und die baulichen Maßnahmen im
Plangebiet fachlich zu begleiten. Zu betreuende bauliche Maßnahmen sind
Bauvorhaben auf privaten Grundstücken, Straßenbaumaßnahmen im öffentlichen
Raum, Medienverlegungen durch die verschiedenen Leitungsträger einschließlich der
Baustelleneinrichtung und Baufeldfreimachung.
Bei einem Abbruch von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen sowie sonstigen baulichen
Anlagen sind diese vor Abriss und Baufeldfreimachung durch einen Fachgutachter zu
kontrollieren.
Werden durch den hinzugezogenen Gutachter im Rahmen der Präsenzkontrolle
Individuen nachgewiesen, so sind der weitere Untersuchungsumfang und sich daraus
ergebende Maßnahmen zum Individuenschutz mit der Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen.
Die gutachterlichen Tätigkeiten im Rahmen der Bauvorhaben sind zu dokumentieren
und dem Umweltamt zur Kenntnis zu geben.

2.4 Anbringen von Nisthilfen und Ersatzlebensstätten bei öffentlichen Baumaßnahmen
(Vermeidungsmaßnahme V5)
Im Zuge der Genehmigungsplanung zur abwassertechnischen Erschließung im Bereich
der Leitungstrasse der Stadtentwässerung Dresden GmbH und zur erstmaligen
Erschließung innerhalb des Mieschenhanggebietes ist das erforderliche Anbringen
von Nistkästen/Ersatzquartieren für Brutvögel und für Fledermäuse auf dem
Flurstück 233 der Gemarkung Wachwitz zu berücksichtigen. Für das
Vorhaben „Leitungstrasse“ sind demnach bei Fällung von Habitatbäumen
jeweils 2 artpassende Nistkästen pro gefälltem Baum  auf Flurstück 233 der
Gemarkung Wachwitz aufzuhängen und zusätzlich 2 x Hohltaubenhöhle und 1 x
Nistkasten Specht.

2.5 Wahl geeigneter Beleuchtungsmittel (Vermeidungsmaßnahme V6)
Die Beleuchtung der Gebäude und des Freiraums ist auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Beleuchtungsdauer und -intensität ist durch Bewegungsmelder, Zeitschalt- oder
Drosselgeräte auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
Geeignet sind vor allem LED-Lampen, bei der Verwendung von Leuchtstoffröhren sind
solche mit dem Farbton „warmweiß“ zu verwenden. Um ein unnötiges Abstrahlen
von Laternen oder Gebäudebeleuchtungen in die Landschaft zu vermeiden, ist die
Aufstellhöhe der Lampen möglichst niedrig zu wählen, sowie Lampentypen
auszuwählen, die horizontale bzw. nach oben abstrahlende Lichtkegel vermeiden.

2.6 Verminderung des Kollisionsrisikos an Glasflächen (Vermeidungsmaßnahme V7)
Bei Gebäuden mit großen Glasflächen sind geeignete Maßnahmen zur Verhinderung
des Vogelschlags zu ergreifen. Vogelschutzmaßnahmen sind bereits vor dem Bau
eines Gebäudes einzuplanen. Problematische Situationen, wie der Einsatz von
verspiegeltem Glas, großen Glasflächen, Eckverglasungen, verglasten Dach-terrassen
und gläsernen Verbindungsgänge sind zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Bei spiegelnden Glasflächen sind Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von max. 15%
zu verwenden.
Bei unvermeidbaren Situationen mit Durchsichten wie z. B. bei Eckverglasungen und
Verglasungen mit hoher Transparenz sind durch entsprechende hochwirksame
Markierungen oder den Einsatz geeigneter Gläser die betreffenden Glasflächen
sichtbar zu machen. Den Vorzug haben dabei halbtransparente Materialien wie
Milchglas, strukturierte bzw. mattierte Gläser, Ornamentglas, Glasbausteine oder

auch farbiges Glas. Durchsichtige Glasscheiben sind mit hochwirksamen
Markierungen, wie Streifen, Punkte, Raster, aber auch filigranen Kunstwerken oder
Werbegrafiken zu versehen, die bei der Herstellung der Scheibe eingeätzt,
aufgedruckt, eingefräst oder nachträglich als Raster-Folien aufgeklebt für Vögel als
Hindernis kenntlich zu machen.
Bei Punktrastern ist die Anbringung von Punkten mit einem Durchmesser von
12-30 mm mit Abständen zueinander von maximal 90 mm ausreichend. Horizontale
Streifen sind mindestens 3 mm breit bei bis zu 3 cm Kantenabstand und 5 mm breit
bei bis zu 5 cm Kantenabstand auszubilden. Für vertikale Streifen sind mindestens
5 mm Breite bei einem Abstand bis zu 10 cm erforderlich. Als geeignete Bauelemente
kommen auch Außenjalousien, außen angebrachte Sonnenschutzsysteme und
flächenhafte Metall- bzw. Rasterelemente infrage.
Informationen zu einer Vogel-Kollisionen vermeidenden Ausführung von
Verglasungen gibt das Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden, untere
Naturschutzbehörde und auch der bei den Bauvorhaben auf dem Grundstück durch
den Bauherrn hinzuzuziehende Gutachter.

3 Bebauung im Waldabstand

Für die innerhalb des in der Planzeichnung dargestellten Waldabstandes gelegenen
Baufelder wird aufgrund der angrenzenden Waldflächen im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens die Zustimmung der unteren Forstbehörde notwendig.
Eine statische Aufwertung der Gebäude gegen Baumsturz ist ggf. erforderlich.
Die erforderliche Ausnahmegenehmigung wurde in Aussicht gestellt.

4 Archäologische Grabungen

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten
müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen Areal
archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde
sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.

5 Gehölzschutz

Im Plangebiet befindet sich Baumbestand, der dem besonderen Schutz der 'Satzung
der Landeshauptstadt Dresden zum Schutz von Bäumen und anderen wertvollen
Gehölzen' (Gehölzschutzsatzung) vom 16.06.1995, geändert durch Änderungssatzung
vom 25. November 1999, unterliegt. Fällungen geschützter Gehölze bedürfen einer
Genehmigung.
Die nicht im Plangebiet umzusetzenden Ersatzmaßnahmen für Baumfällungen werden
im öffentlichen Straßenraum und in öffentlichen Grünanlagen in räumlicher Nähe und
in gleichen oder kritischeren stadtklimatischen Zonen ausgeglichen.

6 Bodenaushub

Bei Baumaßnahmen ist Mutter- bzw. Oberboden getrennt von sonstigem Aushub zu
lagern und einer Wiederverwendung zuzuführen.

7 Bodenerosion

Bei allen Baumaßnahmen, die in das Gelände eingreifen und gewachsenen Boden
freilegen, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die ein Abschwemmen von Boden,
z. B. bei Starkregen, verhindern.

8 Baugrunduntersuchungen

Um grundsätzlich Planungs- und Kostensicherheit für alle angestrebten Bauvorhaben
(Gebäude, Stützmauern, Verkehrswege) zu erlangen, wird die Durchführung
projektbezogener und standortkonkreter Baugrunduntersuchungen empfohlen, um
den Kenntnisstand zum geologischen Schichtenaufbau, zu den hydrogeologischen
Verhältnissen und zur Beurteilung der Bebaubarkeit des Standortes aus Sicht der
Tragfähigkeit des Untergrundes zu erhöhen.

9 Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht

Werden Erkundungen mit geologischem Belang (Bohrungen, Baugrundgutachten,
hydrogeologische Untersuchungen) durchgeführt, sind die Ergebnisse entsprechend
§ 11 des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes dem Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.
Weiterhin besteht Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gemäß den
§§ 4 und 5 des Lagerstättengesetzes.
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